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Vollzug des Verbraucherinformationsgesetzes (VIG);  
Bekanntgabe der Entscheidung über die Informationsgewährung 
nach VIG; 
 
Ihr Antrag vom 08.02.2021  bzgl. des Betriebs : 
 
Netto Marken -Discount 
Am Wäldle 2 
86836 Klosterlechfeld   
 
Das Landratsamt Augsburg erlässt folgenden  
 
 

B E S C H E I D: 
 
 
Ihr  Antrag  vom  08.02.2021  auf  Informationszugang  nach  §  1 
i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a) Verbraucherinformationsgesetz  
(VIG) wird abgelehnt. 
 
 
 

Gründe: 
Sie  haben  am  08.02.2021  einen  Antrag  auf  Informationszugang 
nach § 1 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 1  
Buchst. a) VIG beim Landratsamt Augsburg gestellt. In diesem ga-
ben Sie Ihre Adresse nicht vollständig an. Auch nach weiteren An-
schreiben ergänzten Sie diese nicht. 
Gemäß § 5 Abs. 2 Satz 4  VIG hat die Behörde auf Verlangen des 
Lebensmittelunternehmers den Namen und die Anschrift des An-
tragsstellers  offenzulegen.  Ein  Widerspruchsrecht  nach  Art.  21 
DSGVO  besteht  insoweit  nicht,  da  die  Verarbeitung  dieser  Daten 
entsprechend  zur  Erfüllung  einer  rechtlichen  Verpflichtung  erfor-
derlich ist, Art. 6 Abs. 1 Buchstabe c DSGVO.  
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Eine weitere Bearbeitung Ihres Antrags ist uns daher nicht möglich.  
 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben 
werden beim 
 

Bayerischen Verwaltungsgericht in Augsburg  
Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg,  

Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg,  
 
schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen 1 

Form. 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
1 Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet  keine rechtli-
chen Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie 
bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de ). 
 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine 
Verfahrensgebühr fällig.  

 

Hochachtungsvoll  
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